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Kurzreportage

Die Kanzlei wurde am 01.04.2004 von Herrn Matthias Krüger in Reinbek gegründet.

Sie finden die Büroräume der Kanzlei in der 1. Etage im “Alten Postamt” direkt gegenüber des S –
Bahnhofs Reinbek. Parkplätze stehen sowohl direkt vor der Tür als auch auf dem Hof zur
Verfügung.

Durch die unmittelbare Nähe zu Hamburg erreichen Sie Reinbek von der Innenstadt aus in ca. 25
Minuten Fahrzeit mit der S-Bahn.  In Reinbek angekommen benötigen Sie weniger als eine Minute
Wegzeit vom Bahnhof zur gegenüber gelegenen Kanzlei.

Das Sekretariat vereinbart während der Bürozeiten Montag bis Freitag in der Zeit von 09.00 bis
18.00 Uhr gerne Beratungstermine. Bei Bedarf können diese auch außerhalb der Sprechzeiten und
vor Ort beim Mandanten vereinbart werden.

Seite 1 von 3Profil Matthias Krüger



Fachgebiete/Charakteristika

Rechtsanwalt Matthias Krüger wurde 1964 in Hamburg geboren.

Nach dem Abitur studierte Herr Krüger an der Universität Hamburg Rechtswissenschaften.

Dem Referendardienst, den der Jurist ebenfalls in Hamburg absolvierte, folgte 1995 die Zulassung
als Rechtsanwalt und eine neunjährige Tätigkeit als Rechtsanwalt in verschiedenen Sozietäten.

Er verfügt über sehr gute Englischkenntnisse und Grundkenntnisse der französischen Sprache und
ist an allen Oberlandesgerichten auftretungsberechtigt.

Rechtsanwalt Matthias Krüger bietet Rechtsberatungen und gegebenenfalls Prozeßvertretungen in
allen Rechtsgebieten, insbesondere in den Bereichen Arbeitsrecht, Erb- und Familienrecht,
Mietrecht, Verkehrsrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht an. Darüber hinaus führt er zu
besonderen Konditionen Forderungsinkasso durch.

Im Arbeitsrecht berät und vertritt Herr Krüger Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Kündigungen, bei
der Auslegung des Arbeitsvertrages, bei Problemen mit der Vergütung, Arbeitszeit, dem Urlaub,
einer Teilzeitregelung oder Befristung Ihres Arbeitsverhältnisses oder bei einem
Probearbeitsverhältnis. Weiterhin vertritt Matthias Krüger bei Änderungskündigungen oder
Abmahnungen Ihre rechtlichen Interessen. Der Rechtsanwalt steht Ihnen bei der Durchsetzung aller
sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Ansprüche zur Seite. Verfügen Sie über eine
Rechtsschutzversicherung, übernimmt diese die Kosten Ihrer anwaltlichen Vertretung.

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt des Juristen liegt im Mietrecht. Er steht sowohl dem Mieter als
auch dem Vermieter bei der Durchsetzung der Ansprüche aus dem Mietverhältnis gegenüber der
anderen Vertragspartei zur Verfügung. Dies ergibt sich zum Beispiel bei Streitigkeiten über den
vertragsmäßigen Gebrauch der gemieteten Sache, bei Schönheitsreparaturen, bei Mängeln der
Mietsache und einer damit verbundenen vollständigen oder teilweisen Befreiung vom Mietzins oder
auch bei der Kündigung von Mietverhältnissen.
Herr Krüger bietet eine Vertragsberatung an, so dass Sie sich vor Abschluss eines Mietvertrages
über die Rechte und Pflichten, die sich aus dem vorliegenden Vertrag ergeben, informieren und bei
der Vertragsgestaltung beraten lassen können. Weiterhin können Sie Ihre Nebenkostenabrechnung
durch Herrn Krüger auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. Sollten Sie als Vermieter
Eigenbedarf an der vermieteten Sache anmelden wollen, so klärt Sie der Jurist über Möglichkeit und
Durchsetzbarkeit Ihres Anspruches auf.
Rechtsanwalt Matthias Krüger ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien im
Deutschen Anwaltverein und bildet sich regelmäßig über die mietrechtliche Entwicklung in der
Rechtsprechung und die gesetzgeberische Entwicklung im Mietrecht fort.

Die Vertretung Ihrer rechtlichen Interessen und die Beratung durch Herrn Krüger erstrecken sich
auch auf das Familienrecht. Dieses Rechtsgebiet umfasst Ehescheidungen und Folgesachen wie
zum Beispiel Unterhalt, Sorgerecht, Aufenthaltsbestimmungsrecht,
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Vermögensauseinandersetzungen und Güterrecht bei Trennung und Ehescheidung. Auch berät er
Sie bei Fragen hinsichtlich Betreuung, Pflegschaft, Vormundschaft, Umgangsrecht des nicht
betreuenden Elternteils, Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt, Versorgungsausgleich, Regelungen
über die Ehewohnung und den Hausrat und Ansprüchen aus dem ehelichen Güterrecht
insbesondere des Zugewinnausgleichs. Weiterhin können Sie Herrn Krüger bei der Gestaltung von
Eheverträgen und Scheidungsfolgevereinbarungen sowie bei der Überprüfung der
Unternehmensbewertung im Zugewinnausgleichsverfahren und der Einkommensermittlung bei
Selbständigen und Gewerbetreibenden bei Unterhaltsforderungen in Anspruch nehmen. Der
Rechtsanwalt steht Ihnen auch bei Problemen bezüglich der Abstammung und
Vaterschaftsanfechtung bei.

Im Verkehrsrecht übernimmt Herr Krüger Mandate im Verkehrszivilrecht, Verkehrsstrafrecht,
Ordnungswidrigkeitenrecht (OWI) und Verkehrsunfallrecht.
Der Jurist befasst sich mit der Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen
bei Verkehrsunfällen, wie zum Beispiel Schmerzensgeld bei erlittenen Personenschäden. In jedem
Fall ist es ratsam nach einem Unfall sofort seinen Rechtsanwalt aufzusuchen, damit Ihnen als
Geschädigtem nicht aus Unkenntnis Ansprüche verloren gehen. Ihr Anwalt wird sich mit der
gegnerischen Versicherung in Verbindung setzen und auch bei Streit über die Haftung und
Schuldfrage Ihre Ansprüche und Interessen geltend machen.
Auch bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, die mit einem Bußgeldbescheid, einem
Strafbefehl oder einer Anklage einhergehen, wird Herr Krüger tätig. 

Auf dem Gebiet des Forderungsinkasso können Sie Hilfe im Bereich Forderungsmanagement,
Forderungsdurchsetzung und Zwangsvollstreckung erwarten.
Matthias Krüger berät und vertritt Sie bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Durchsetzung
von Außenständen und steht Ihnen bei der daran anschließenden Vollstreckung mit Rat und Tat zur
Seite. Vor allem im Rahmen der Zwangsvollstreckung zur Durchsetzung Ihrer Forderungen lässt
Herr Krüger nichts unversucht.

Rechtsanwalt Matthias Krüger hat einen Lehrgang auf dem Gebiet Steuern und Recht absolviert
und nimmt regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen zu verschiedenen Rechtsgebieten teil. Er
sieht seine größte Stärke in seiner Beharrlichkeit und in seinem Bemühen, die bezogenen
Rechtspositionen stetig auf ihre juristische Stichhaltigkeit hin zu überprüfen, um so zum optimalsten
Ergebnis zu gelangen. Hierbei ist er stets offen, in der juristischen Auseinandersetzung neue Wege
abseits von Standardargumenten zu gehen und durch diese Herangehensweise den Erfolg des
Mandanten mit zu gestalten.
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